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Kleine Anfrage 269 
des Abgeordneten Péter Vida (BVB / FREIE WÄHLER Fraktion) 

an die Landesregierung 

Transparenz gefragt bei Genehmigung und Vergabe von mindestens 7 Windenergie-
anlagen im Windpark Biegen in Briesen 

Im Jahr 2018 wurden durch das LfU als Genehmigungsbehörde sieben WKA in Briesen 
abgelehnt. Im Marktstammregister der Bundesnetzagentur sind diese jedoch mit Datum vom 
07.11.2019 als genehmigt eingetragen. In den Dateien zum Energie- und Klimaschutzatlas 
wird kein Genehmigungsdatum benannt. Eine Veröffentlichung von Genehmigungen Liegt 
nach letztem Erkenntnisstand auch im Amtsblatt oder Internetportal des LfU für diese Anla-
gen nicht vor. Das Genehmigungsdatum ist jeweils 07.11.2019 für die Flur 1 und die Flur-
stücke 141, 167 (2mal), 170, 176, 181.  
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Wer übt Kontrolle auf Einhaltung und Umsetzung der Festlegungen im Genehmigungs-
verfahren für WEA? 

2. Sind diese 7 Anlagen genehmigt worden, ohne frühzeitige Einbeziehung der Einwoh-
ner und ohne nach Genehmigungsbeschluss die Einwohner zu informieren? Wenn 
nein, bitte um Darlegung des Nachweises zur durchgeführten transparenten Informa-
tion. 

3. Liegt eine nicht rechtskonforme Genehmigung vor? 

4. Haben die WKA einen Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten? Wenn ja, in welcher 
Höhe? 

5. Warum wurden diese 7 WKA im Amtsblatt für Brandenburg vom 16.05.2018, Seite 427 
als abgelehnt veröffentlicht? 

6. Sind die Eintragungen im Marktstammregister Nr. SEE959552152050 der Ablehnung 
oder der Zustimmung zu den WEA zuzuordnen? 

7. Nach Angabe des TÜV Rheinland können die genehmigten WEA einen Dauerlärmpe-
gel von ca. 105 dB(A) aufweisen. Wie wurde der Mindestabstand zum nächsten Woh-
nort berechnet, um dann den zulässigen Grenzwert einzuhalten? 
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Neben der Beantwortung der Fragen wird um eine Kopie der Genehmigungsunterlagen mit 

allen zugehörigen Bescheiden, einschließlich der Typenzulassung, gebeten. 
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